
Richtlinie zur Förderung der Teilnahme
junger innovativer Unternehmen an internationalen

Leitmessen in Deutschland

1. Zuwendungszweck

1.1 Die produkt- und verfahrensmäßigen Neuentwick-
lungen von jungen innovativen Unternehmen sollen
durch Messeteilnahmen vermarktet werden. Die
exportorientierten deutschen Leitmessen bieten ei-
ne Plattform für die Erschließung der internationa-
len Märkte und damit für das Wachstum junger in-
novativer Unternehmen in Deutschland. Diesen
wird die Möglichkeit gegeben, ihr Wachstumspo-
tenzial auch auf den internationalen Märkten aus-
zuschöpfen. Die Messeteilnahme kann deshalb
nach Maßgabe dieser Richtlinie und den Allgemei-
nen Verwaltungsvorschriften zu §§ 23, 44 Bundes-
haushaltsordnung (BHO) durch Zuwendungen ge-
fördert werden.

1.2 Auf die Gewährung der Zuwendungen besteht kein
Rechtsanspruch. Die Bewilligungsbehörde (Num-
mer 6.1) entscheidet aufgrund ihres pflichtgemäßen
Ermessens. Die Gewährung der Zuwendung steht
unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der veran-
schlagten Haushaltsmittel.

1.3 Die Zuwendungen werden zudem auf der Grund-
lage und im Rahmen des Anwendungsbereichs der
Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission
vom 15. Dezember 2006 über die Anwendung der
Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf „De-minimis“-
Beihilfen gewährt.

2. Gegenstand der Förderung
2.1 Förderfähig sind Teilnahmen an von Messeveran-

staltern organisierten Gemeinschaftsständen für
junge innovative Unternehmen auf internationalen
Leitmessen in Deutschland. Durch den Gemein-
schaftsstand soll das Exportmarketing der Ausstel-
ler gezielt gefördert werden.

 Die Leitmessen, auf denen die Beteiligung an Ge-
meinschaftsständen gefördert werden kann, wer-
den jährlich vom Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie festgelegt.
Der Gemeinschaftsstand soll aus mindestens 10
Ausstellern bestehen, ausschließlich geförderte
Standfläche enthalten und mindestens 6 bis 15 qm
Standfläche pro Aussteller umfassen sowie folgen-
de Merkmale aufweisen:
- Export-Schulung/Beratung
- Hervorragende Platzierung
- Bewerbung des Gemeinschaftsstandes in ge-

eigneter Form
- Informationsstand.

2.2 Die Förderung besteht in der Gewährung einer
nicht rückzahlbaren Zuwendung zu den Ausgaben
für die vom Veranstalter in Rechnung gestellten
Kosten für Standmiete, Standbau und die Pflichtbe-
standteile des Gemeinschaftsstandes bei den in
Nummer 2.1 genannten Messen.

3. Zuwendungsempfänger
3.1 Zuwendungsempfänger sind rechtlich selbständige

junge innovative Unternehmen mit produkt- und
verfahrensmäßigen Neuentwicklungen (inkl. Hard-
und Software sowie Komponenten) die
- ihren Sitz und Geschäftsbetrieb in der Bundesre-

publik Deutschland haben,
- die jeweils gültige EU-Definition für ein kleines

Unternehmen (weniger als 50 Mitarbeiter und
Jahresbilanzsumme oder Jahresumsatz von
höchstens 10 Mio. Euro) erfüllen

- und jünger als 10 Jahre sind.
3.2 Kennzeichen eines förderfähigen innovativen Un-

ternehmens ist die Neuentwicklung oder wesentli-
che Verbesserung von Produkten, Verfahren und
Dienstleistungen sowie deren Markteinführung.
Diese Entwicklungen bzw. Verbesserungen unter-
scheiden sich in wesentlichen Funktionen von bis-
herigen Produkten, Verfahren und Dienstleistun-
gen.

3.3 Nicht förderfähig sind Unternehmen außerhalb der
Industrie, des Handwerks sowie technologieorien-
tierten Dienstleistungsbereichen, wie z.B. Consul-
ting-Unternehmen, Marketing-Unternehmen oder
Research-Anbieter und Unternehmen, an denen
Religionsgemeinschaften oder juristische Personen
des öffentlichen Rechts mit Mehrheit beteiligt sind.

4. Bewilligungsvoraussetzungen
4.1 Förderfähig sind jeweils zwei Teilnahmen eines

Unternehmens an der gleichen Messe.
4.2 Teilnahmen sind nicht förderfähig, wenn Zuwen-

dungen für die Teilnahme aus anderen öffentlichen
Mitteln gewährt werden (Kumulationsverbot).

4.3 Die Gesamtsumme der einem Unternehmen ge-
währten „De-minimis“-Beihilfen darf in einem Zeit-
raum von drei Steuerjahren 200 000 Euro nicht
übersteigen. Der Gesamtbetrag der  „De-minimis“-
Beihilfe an ein Unternehmen, das im Bereich des
Straßentransportsektors tätig ist, darf in einem Zeit-
raum von drei Steuerjahren 100 000 Euro nicht
überschreiten. Diese Höchstbeträge gelten für „De-
minimis“-Beihilfen gleich welcher Art und Zielset-
zung und unabhängig davon, ob die von dem Mit-
gliedsstaat gewährte Beihilfe ganz oder teilweise
aus Gemeinschaftsmitteln finanziert wird. Der Zeit-
raum bestimmt sich nach den Steuerjahren, die für
das Unternehmen in dem betreffenden Mitglieds-
staat maßgebend sind.

 Als Bewilligungsvoraussetzung gilt auch das unter
Punkt 6.5 dargelegte Bescheinigungsverfahren
nach „De-minimis“.

4.4 Antragstellern, über deren Vermögen ein Insol-
venzverfahren beantragt oder eröffnet worden ist,
wird keine Förderung gewährt. Dasselbe gilt für
Antragsteller und, sofern der Antragsteller eine ju-
ristische Person ist, für den Inhaber der juristischen
Person, die eine eidesstattliche Versicherung nach
§ 897 Zivilprozessordnung oder § 284 Abgaben-
ordnung 1977 abgegeben haben oder zu deren
Abgabe verpflichtet sind.



4.5 Beihilfen an Unternehmen in den in Artikel 1 Ab-
satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 ge-
nannten Wirtschaftsbereiche sind ausgeschlossen.

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung
5.1 Der Aussteller erhält eine Zuwendung zu seiner

Messeteilnahme. Von den Gesamtkosten der Mes-
seteilnahme eines Ausstellers sind die vom Messe-
veranstalter in Rechnung gestellten Kosten für
Standmiete und Standbau im Rahmen des Ge-
meinschaftsstandes förderfähig. Die Höhe der Zu-
wendung pro Aussteller wird wie folgt berechnet:

Fläche x (Standmiete/qm + Standbau/qm) x 1,15
Der Faktor 1,15 ergibt sich aus der zusätzlich zur
eigenen Standfläche nötigen Gemeinschaftsfläche
und den in Nummer 2.1 genannten Pflichtbestand-
teilen.
Die Umlagen für Energie, Entsorgung und AUMA-
Beitrag gelten als Bestandteil der Standmiete.
Von den förderfähigen Kosten hat der Aussteller
einen Eigenanteil von 20 % zu übernehmen.

5.2 Die Zuwendung wird als Zuschuss im Wege der
Projektförderung in Form einer Festbetragsfinan-
zierung ohne Umsatzsteuer bis zu einer Gesamt-
summe von maximal Euro 7.500,-- pro Aussteller
und Messe gewährt.

5.3 Die Mindestförderhöhe der Zuwendung beträgt
500 Euro. Aufwendungen unter 500 Euro sind nicht
förderfähig.

6. Verfahren
6.1 Bewilligungsbehörde ist das Bundesamt für Wirt-

schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), Postfach 5160,
65726 Eschborn.

6.2 Antragsberechtigt sind die in der Nummer 3.1 ge-
nannten Zuwendungsempfänger.

6.3 Der Aussteller meldet sich spätestens 8 Wochen
vor Messebeginn beim Messeveranstalter zur Teil-
nahme am Gemeinschaftsstand der geförderten
Messe an. Bestandteil dieser Anmeldung ist ein
Bewilligungsantrag zur Förderung der Messeteil-
nahme, der unverzüglich elektronisch und schrift-
lich an das BAFA einzureichen ist. Die Anmeldung
zur Teilnahme am Gemeinschaftsstand wird erst
mit der Feststellung der Förderfähigkeit durch das
BAFA wirksam.

6.4 Der Antragsteller hat in dem Bewilligungsantrag
und gegebenenfalls auch nachträglich bis spätes-
tens 8 Wochen vor Messebeginn darzulegen, wann
und in welcher Höhe er – unabhängig vom Beihilfe-
geber – in den letzten drei Jahren „De-minimis“-
Beihilfen erhalten hat. Dabei hat er ergänzend an-
zugeben, welche Beihilfeanträge gegenwärtig ge-
stellt sind. Die Angaben sind als subventionserheb-
lich zu bezeichnen.

6.5 Das BAFA entscheidet über die Bewilligung und
regelt die Auszahlung der Zuwendung nach Vorla-
ge der bezahlten Rechnung des Messeveranstal-
ters und der vom Zuwendungsempfänger erklärten
Messeteilnahme. Diese Unterlagen sind elektro-

nisch und spätestens 4 Wochen nach Messeende
an das BAFA zu übersenden.
Die Antragssteller erhalten einen Zuwendungsbe-
scheid, dem eine „De-minimis“-Bescheinigung bei-
gefügt ist. Diese Bescheinigung ist 10 Jahre vom
Unternehmen aufzubewahren und auf Anforderung
der Europäischen Kommission, der Bundesregie-
rung, Landesverwaltung oder bewilligenden Stelle
innerhalb von einer Woche oder einer in der Anfor-
derung festgesetzten längeren Frist vorzulegen.
Wird die Bescheinigung innerhalb der Frist nicht
vorgelegt, entfällt rückwirkend die Bewilligungsvor-
aussetzung und die Beihilfen zuzüglich Zinsen
werden zurückgefordert. Die Bescheinigung ist bei
zukünftigen Beantragungen als Nachweis für die
vergangenen „De-minimis“-Beihilfen vorzulegen.

6.6 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung
der Zuwendung sowie für den Nachweis und die
Prüfung der Verwendung, die ggf. erforderliche
Aufhebung der Zuwendungsbescheide und die
Rückforderung der gewährten Zuwendungen gel-
ten die §§ 23, 44 BHO, die hierzu erlassenen All-
gemeinen Verwaltungsvorschriften und die AN-
Best-P-Kosten, die Bestandteil des Zuwendungs-
bescheides werden, sowie die §§ 48 bis 49a des
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG), soweit
nicht in diesen Richtlinie Abweichungen zugelas-
sen worden sind.

I

6.7 Der Bundesrechnungshof ist gemäß §§ 91, 100
BHO zur Prüfung berechtigt.

7. Subventionserhebliche Tatsachen
Die subventionserheblichen Tatsachen im Sinne
des § 264 des Strafgesetzbuches in Verbindung mit
§ 2 Subventionsgesetz sind im Zuwendungsantrag
bezeichnet.

8. Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt am Tag nach der Veröffentli-
chung im Bundesanzeiger in Kraft. Sie gilt für alle
ab diesem Zeitpunkt bis zum 31. Dezember 2009
eingehenden Anträge.

Bonn, den 15. Januar 2007
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Im Auftrag

Schmitz


